
Der Kißlegge r
Amtsblatt der Gemeinde Kißlegg

Alle Termine + Alle Vereine + Alle Treffs
Einkaufs- und Veranstaltungsangebote aus der Region Kißlegg … 7 . April 2021

KISSLEGG (ra) - Es geht mit großen Schritten dem Frühjahr und
damit auch dem Sommerferienprogramm 2021 entgegen. Um
unseren Kindern in diesem Jahr wieder ein attraktives, ab-
wechslungsreiches Angebot und neue Highlights bieten zu
können, sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen. Wir rufen deshalb
alle Vereine, Einrichtungen, Gruppierungen und auch Privat-
personen auf, sich mit einem Beitrag an unserem Ferienpro-
gramm zu beteiligen.

Uns ist bewusst, dass die Planung eines solchen Programmpunktes
aufgrund der Coronapandemie schwierig ist. Dennoch möchten wir
optimistisch in die Zukunft blicken und hoffen, dass das Sommer-
ferienprogramm mit möglichst wenig Einschränkungen und in ge-
wohntem Rahmen stattfinden kann.
Sie würden uns bei unserer Planung sehr unterstützen, wenn Sie die
Anmeldung bis zum 16. April 2021 bei Sabrina Sontheim oder Car-
men Bodenmiller im Gäste- und Bürgerbüro abgeben. Natürlich kön-
nen Sie die Anmeldung auch per E-Mail versenden an: sabrina.sont-
heim@kisslegg.de bzw. carmen.bodenmiller@kisslegg.de 
Anmeldeformulare stehen auf unserer Homepage zum Download
bereit oder sind im Gäste- und Bürgerbüro erhältlich. Bei Fragen ste-
hen wir Ihnen unter der Telefonnummer 07563 936-144 gerne zur
Verfügung. Vorab vielen Dank für Ihre Unterstützung. 
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.

Sommerferienprogramm 2021
Aufruf an alle Vereine, Einrichtungen,
Gruppierungen und Privatpersonen
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€   Kranken- und  
Seniorenp�ege

€  Behindertenp�ege

€  Familienp�ege

€   Beratung  
rund um die P�ege

€  Essen auf Räder  
in Kißlegg Ort

Öffnungszeiten

MO. … FR. 8:00 … 13:00 Uhr
DO. 14:00 … 15:30 Uhr
und nach Vereinbarung

Sozialstation Heilig Geist 
Herrenstraße 29 

88353 Kißlegg 
Telefon 07563/8440

Inh. B. Hirschle Tel. 0 75 63 / 71 50 

Schloss-Straße 53 · 88353 Kißlegg 
Filiale (bei Netto):

Erlenweg 3, 88353 Kißlegg

Arnach

Am Kirchberg 8, Bad Wurzach-Arnach

Sonderangebot  
vom 8. bis 10.4.2021

deftige Bauchsteaks
gewürzt 100 g nur …,99

magerer Rinderbraten 
 100 g nur 1,38
deftige Grillwurst 
rot und weiß 100 g nur 1,28

zarter Nußschinken 
gegart 100 g nur 1,58

BITTE AUFBEWAHREN:
Sonderangebot  
vom 15. bis 17.4.2021

feine Schweinefilet- 
Spieße  100 g nur 1,78
zartes Schweine- 
geschnetzeltes  
+ Gyros-Pfanne 
  100 g nur 1,28
deftige Fleischwurst 
im Ring 100 g nur 1,08
feine Bierwurst  
geräuchert 100 g nur 1,48
Schon probiert, unsere  
hausgemachten Bratensoße. 
Einfach in den Topf geben und  
mit Wein oder Sahne verfeinern.

Freundliche 

Verkäuferin (m/w/d)  
ab sofort gesucht.

Bedachun gen . Blitzschutz

Michael Müller 
Zur Holzmühle 18 
88353 Kißlegg-Immenried

Tel. 0 75 63 /38 35 
Fax 0 75 63 /38 72 
Mobil 0175 /5 95 78 01

E-Mail: e.m.mueller@gmx.de

Ihr  Partner für:  
Umdeckungen 
Dachreparaturen 
Mauerabdeckungen 
Garagen-, Terrassen- und 
Balkonabdichtungen 
Wohnraumfenster 
Blitzschutzanlagen 
Beratung, Montage, 
Wartung, Asbestsanierung 
Flachdachsanierung 
Flachdachbegrünung 
Blecharbeiten

ANZEIGEN
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Gemeindeverwaltung Kißlegg
Schlossstraße 5
88353 Kißlegg

Bürgermeisteramt
Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag 8 bis 12.30 Uhr
Donnerstag 14 bis 17 Uhr
Telefon: 
Zentrale 07563/936-0
Standesamt 07563/936-127
Bauamt 07563/936-118
Finanzverwaltung 07563/936-123

Gäste- und Bürgerbüro
(im Neuen Schloß)
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 8 bis 12.30 Uhr
Mo., Di., Do., Fr., 14 bis 17 Uhr
Samstag 9.30 bis 12 Uhr
Telefon 07563/936-142 und 
07563/936-117
Bahnschalter Öffnungszeiten 
Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr

Ortschaftsverwaltung Waltershofen
Am Dorfplatz 1
88353 Kißlegg-Waltershofen
Öffnungszeiten:
Mo., Di., Mi., 8 bis 12 Uhr
Di., abends nach Vereinbarung
Do., 8.30 bis 12 Uhr 
und 17 bis 18.15 Uhr
Freitag 8 bis 12 Uhr

Ortschaftsverwaltung Immenried
St. Ursula-Straße 3
88353 Kißlegg-Immenried
Öffnungszeiten: 
Ortsvorsteher Armin Notz
Donnerstag 17 bis 19 Uhr
und nach Vereinbarung
Telefon 07563/92368
Sekretariat Agnes Würzer
Mo., Mi., Do., 9 bis 11 Uhr
Telefon 07563/92367

Notrufnummern: 
Polizeiposten Vogt
Mo. … Fr 7 bis 19 Uhr
Telefon 07529/971560
Außerhalb der Dienstzeiten
Polizeirevier Wangen
Telefon 07522/984-0
Feuerwehr und Rettungsdienst
Telefon 112
Bauhof: 07563/913031
Allgemeine Störung der Wasserver-
sorgung: 0171/3037573

Wichtige
Kontaktdaten auf
einen Blick

Amtlicher Teil

NACHRICHTEN

KISSLEGG (ra) - Mit einer denkwürdi-
gen Impfaktion wurde heute die in-
zwischen auch außen fertig sanierte
Turn- uns Festhalle von älteren Kiß-
leggern in den praktischen Betrieb
genommen.

Alle dreißig Personen haben eine erste
Impfung gegen eine Coronainfektion
erhalten. Unterstützt wurde das mobile
Impfteam vom örtlichen Deutschen Ro-
ten Kreuz und Mitarbeitern der Gemein-
deverwaltung. 
Mit dabei war auch Magdalene Halder
(auf dem Bild rechts) aus Sommershal-
den, die demnächst als eine der ältesten
Kißleggerinnen ihren 101. Geburtstag
feiern wird. Bürgermeister Dieter Krat-
tenmacher freute sich mit der sehr rüs-
tigen Seniorin zusammen über die vom
Landkreis organisierte Möglichkeit im
Flecken eine Impfung anbieten zu kön-
nen. 
Zugleich dankte er den Angehörigen für
die Begleitung der Impflinge und erin-
nerte daran, dass es noch freie Termine

für künftige Impfung Vorort gebe. Älte-
re Menschen sollen einfach im Rathaus

(07563-9360) anrufen und sich infor-
mieren. 

Frisch sanierte Turn- und Festhalle Kißlegg als
kommunales Impf- und Testzentrum im Einsatz

Magdalena Halder (rechts) hat ihre erste Impfung gegen eine Coronainfektion er-
halten. Foto: Gemeinde Kißlegg 

KISSLEGG (ra) -Die aktuellen Coro-
na-Fallzahlen im Landkreis Ravens-
burg und auch der Gemeinde Kiß-
legg lassen leider keine Lockerung
der Maßnahmen zu Eindämmung
des Corona-Virus zu.

Aus diesem Grunde wurde sowohl von
der Bundes-, als auch von der Landes-
regierung die Maßnahmen sogar ver-
schärft. Durch die schnellen Änderun-
gen ist es kaum noch möglich die ak-
tuellsten Informationen und Entschei-
dungen über das Amtsblatt zu
veröffentlichen.
Wir bitten Sie daher sich auf unserer 

Homepage www.kisslegg.de über die
aktuellen Ergebnisse und Empfehlun-
gen rund um das Corona-Virus zu infor-
mieren. 
Hier werden die aktuell erlassenen Ver-
ordnungen oder Verfügungen, allge-
meine Informationen und Hilfsangebo-
te bekannt gemacht. Bitte informieren
Sie auch Ihre Mitmenschen, die gegebe-
nenfalls keinen Internetzugang haben,
über die aktuellen Maßnahmen.

Corona-Schnelltests für Einwohner
in der Turn- und Festhalle Kißlegg
Weiter sei darauf hingewiesen, dass die
Gemeinde Kißlegg, in Kooperation mit 

der örtlichen Johannitergruppe, ein
kommunales Corona-Schnelltest-Zen-
trum in der Turn- und Festhalle Kißlegg
einrichtet. Am 08.04.2021 sowie am
15.04.2021 von 9 -13 Uhr in der Kiß-
legger Turn- und Festhalle kostenlose
Corona-Schnelltests für in der Gemein-
de Kißlegg lebende Personen angebo-
ten. Da ungewiss ist, wie groß der An-
drang sein wird, bittet die Gemeinde
darum etwas (Warte-)Zeit mitzubrin-
gen. Ebenfalls wird erbeten ein Aus-
weisdokument dabei zu haben sowie
die vorherrschenden Hygienevorschrif-
ten (Abstand, Tragen einer Mund-Na-
sen-Bedeckung etc.) zu beachten.

Gemeinsam gegen Corona … aktuelle Informationen
und Maßnahmen der Gemeinde Kißlegg zum Corona
Virus (Stand: 1. April 2021)
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KISSLEGG (ra) - Du weißt noch nicht,
was du nach der Schule machen
möchtest? Sie stehen mitten im Le-
ben, planen jedoch eine Auszeit, um
einmal etwas ganz Anderes zu ma-
chen oder sind zurzeit arbeitssu-
chend? Oder möchten Sie in Ihrem
Ruhestand etwas Neues kennenler-
nen und Ihr Wissen sowie Ihre Erfah-
rungen einbringen?

Ob jung und orientierungssuchend oder
zu alt für den Beruf, aber zu fit, um nichts
zu tun: Für unser neues Bufdi-Jahr su-
chen wir zum 15. September Menschen
jedes Alters und Geschlechts, die das
THW im Rahmen eines einjährigen Bun-

desfreiwilligendienstes kennenlernen
möchten.
In unserer Regionalstelle Biberach oder
in einem unserer zehn Ortsverbände, bei-
spielsweise im Ortsverband Wangen,
werden unsere Bufdis eingesetzt: sei es
in der Logistik, in der Fahrzeugtechnik
oder im Verwaltungsbereich. Das THW ist
so vielfältig wie seine rund 80.000 eh-
renamtlichen Helferinnen und Helfer, die
von unseren Bufdis tatkräftig unter-
stützt werden.
Ein Bufdi-Jahr im THW bedeutet eine ab-
wechslungsreiche und sinnvolle Tätig-
keit (optional auch in Teilzeit), eine span-
nende und lehrreiche Zusammenarbeit
mit unterschiedlichen Menschen sowie

die Möglichkeit an verschiedenen Semi-
naren und Schulungen teilzunehmen
und die THW-Grundausbildung zu
durchlaufen. Unsere Bufdis im THW sind
sozialversichert, erhalten ein monatli-
ches Taschengeld in Höhe von zurzeit
452 Euro inkl. Verpflegungszuschuss und
haben einen Urlaubsanspruch von 30 Ta-
gen.
Noch Fragen? Die THW-Regionalstelle
Biberach freut sich auf deine/Ihre E-Mail
an: poststelle.rst_biberach@thw.de.

Bundesfreiwilligendienst im THW

TERMINE

WALTERSHOFEN/IMMENRIED (RA) -
Bürger aus Immenried und Wal-
tershofen haben an folgenden
Samstagen zwischen 9 und 12 Uhr
die Möglichkeit LVP (Leichtverpa-
ckungen) abzugeben

17. April
15. Mai 
Annahmestellen:
-Immenried: Hofstelle Dietenberger,
Hauptstraße 19
-Waltershofen: Harald Sonntag, Wei-
dengasse 9
In Immenried kann das Altpapier an
den LVP-Sammelterminen ebenfalls
bei der Hofstelle Dietenberger in der
Hauptstr. 19 abgegeben werden.

LVP-Sammlungen in
Waltershofen und
Immenried 

KISSLEGG (ra) -Der Frühlingsbeginn
ist auch oft der Start für Baustellen.
So auch in der Gemeinde Kißlegg.
Baustellen bringen oft auch Ver-
kehrseinschränkungen mit sich.
Hiermit möchten wir über die aktuel-
len Baustellen und Verkehrsbehinde-
rungen berichten.

Baubeginn eines Kreisverkehrs in
Kißlegg-Zaisenhofen am Knoten-
punkt L 265 / Raiffeisenstraße von
April 2021 bis Juli 2021
Seit Montag, den 29. März laufen die
Bauarbeiten für den Kreisverkehrsplatz
bei Kißlegg-Zaisenhofen mit Teilsper-

rung der L265. Diese dauern bis voraus-
sichtlich Juli 2021. Neben dem Neubau
des Kreisverkehrs werden auch Ver- und
Entsorgungsleitungen verlegt. Für die
Bauarbeiten werden die Raiffeisenstraße
und die Wangener Straße halbseitig ge-
sperrt und es kommt somit zu Einschrän-
kungen. Anliegerverkehr ist während der
gesamten Bauzeit gewährleistet.

Baubeginn Erschließung Baugebiet
Tannenstock … Vollsperrung Emmel-
hofer Straße
Ab Montag, den 06. April beginnen die
Bauarbeiten für die Erschließung des
Baugebiet Tannenstock mit Vollsperrung

der K7902 bei Emmelhofen. Für die Er-
schließung muss ebenfalls die Emmelho-
fer Straße im Bereich des Neubaugebiet
voll gesperrt werden. Die Vollsperrung
dauert voraussichtlich bis 23.04.2021.
Witterungsbedingt kann es zu Verzöge-
rungen kommen. Eine entsprechende
Umleitung wird ausgeschildert.
Die Gemeinde bittet die Bevölkerung, die
Anlieger und die betroffenen Autofahrer
der Baustellen um Verständnis und wird
weiterhin über den Baustellenverlauf
berichten. 
Hierfür bedanken wir uns jetzt schon
und hoffen, dass die Baumaßnahmen
zügig durchgeführt werden können.

Pressemitteilung … Baustellen werden eingerichtet

KISSLEGG (ra) - Am Dienstag, 30.
März.2021 im Netto-Supermarkt Kiß-
legg verlor Frau Kunz ihren Geldbeu-
tel. Eine unbekannte Finderin war so
nett und ehrlich und gab den Geld-
beutel umgehend an der Kasse ab.
Frau Kunz möchte sich auf diesem
Weg für die große Geste der Ehrlich-
keit bedanken. Sie bittet die unbe-
kannte Finderin, sich bei ihr telefo-
nisch (07563-8537) zu melden.

Ehrliche Finderin gesucht

Aus den FRAKTIONEN

KISSLEGG (ra) - Christoph Dürr, 45, seit 2019 im Kiß-
legger Gemeinderat und seit 2020 CDU-Ortsver-
bandsvorsitzender übernimmt zum 1.4.2021 das
Amt des langjährigen Fraktionsvorsitzenden Dr.
Friedrich Rockhoff. 

Dies wurde einstimmig auf einer außerordentlichen
Fraktionssitzung am 29.3. beschlossen. Dr. Rockhoff, 76,
seit 1999 Gemeinderat und seit 2009 CDU-Fraktionsvor-
sitzender, hat darum gebeten, sein Amt in jüngere Hän-
de zu übergeben. Er wird weiterhin Gemeinderat bleiben
und auch zukünftig noch dem Bürgermeister als sein
Stellvertreter zur Verfügung stehen. 

Er freut sich sehr darüber, einen kompetenten, allseits
anerkannten Nachfolger gefunden zu haben. Das ŒLos-
lassen können• ist für ihn eine bedeutende Führungs-
eigenschaft.
Laut Christoph Dürr, Diplom-Musiker, sind die Fußstap-
fen, die Dr. Rockhoff hinterlässt zwar ziemlich groß, auf-
grund der ihm gegenüber aufgebrachten Wertschätzung
und Bereitschaft zur Unterstützung im Rat aber gangbar.
Sein Ziel ist es, als stärkste Fraktion im Gemeinderat
durch solide und ausgereifte Entscheidungen die positive
Entwicklung Kißleggs konstruktiv mitzugestalten.
Die stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende bleibt 
PetraEvers.

Christoph Dürr ist neuer CDU-Fraktionsvorsitzender in Kißlegg 

von li. n. re: Dr. Friedrich Rockhoff, Christoph Dürr,
neuer Fraktionsvorsitzender, Petra Evers, stellvertre-
tende Fraktionsvorsitzende
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KISSLEGG (ra) - Das Landrats-
amt Ravensburg hat die von
dem Gemeinderat am
27.01.2021 in öffentlicher
Sitzung beschlossene Ände-
rung des Flächennutzungs-
planes im Bereich des vorha-
benbezogenen Bebauungs-
planes ŒMilchwerk Zaisen-
hofen" mit Erlass vom
17.03.2021 Nr. (BLP/0441/
21/402-621.31-Ge) auf
Grund von § 6 Abs. 1 BauGB
genehmigt. Der räumliche
Geltungsbereich des Flä-
chennutzungsplanes ist im
abgebildeten Lageplan auf
Seite 5 dargestellt.

Die Erteilung der Genehmi-
gung wird hiermit gem. § 6 Abs.
5 BauGB ortsüblich bekannt
gemacht.
Die Änderung des Flächennut-
zungsplanes wird mit dieser
Bekanntmachung wirksam.
Die Änderung des Flächennut-
zungsplanes kann einschließ-
lich der Begründung mit Um-
weltbericht bei der Gemeinde 

Kißlegg, Schlossstraße 5, 88353
Kißlegg, 2. OG, Zimmer 15,
während der allgemeinen Öff-
nungszeiten eingesehen wer-
den. Zum Schutz vor der Coro-
na-Pandemie können besonde-
re Vorschriften zum Betreten
des Rathauses (z.B. Anmeldung,
Mund-Nasen-Schutz, Abstand)
gelten. Bitte informieren Sie
sich vorab, welche Regelungen
aktuell sind unter der Telefon-
nummer 07563 936 … 0 oder
gemeinde@kisslegg.de. 
Jedermann kann die Änderung
des Flächennutzungsplanes
mit Begründung sowie die zu-
sammenfassende Erklärung
über die Art und Weise, wie die
Umweltbelange und die Ergeb-
nisse der Öffentlichkeits- und
Behördenbeteiligung in der
Änderung des Flächennut-
zungsplanes berücksichtigt
wurden, und aus welchen
Gründen der Plan nach Abwä-
gung mit den geprüften, in Be-
tracht kommenden anderwei-
tigen Planungsmöglichkeiten
gewählt wurde, bei der Ge-

meinde Kißlegg einsehen und
über deren Inhalt Auskunft ver-
langen.
Zudem ist die Änderung des
Flächennutzungsplanes mit
Begründung und der zusam-
menfassenden Erklärung im In-
ternet unter http://www.kiss-
legg.de/buerger/gemeindein-
fo-wirtschaft/gemeindeent-
wicklung/ortsplanung
eingestellt und einsehbar.
Es wird darauf hingewiesen,
dass gem. § 215 Abs. 1 BauGB
eine beachtliche Verletzung der
im § 214 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1-3
des BauGB bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschrif-
ten, eine unter Berücksichti-
gung des § 214 Abs. 2 BauGB
beachtliche Verletzung der
Vorschriften über das Verhält-
nis des Bebauungsplanes und
des Flächennutzungsplanes
und/oder ein nach § 214 Abs. 3
Satz 2 BauGB beachtlicher
Mangel des Abwägungsvor-
gangs unbeachtlich werden,
wenn sie nicht innerhalb eines
Jahres seit dieser Bekanntma-

chung schriftlich gegenüber 
der Gemeinde geltend gemacht
worden sind. Der Sachverhalt,
der die Verletzung von Rechts-
vorschriften oder den Mangel
des Abwägungsvorgangs be-
gründen soll, ist darzulegen (§
215 Abs. 1 BauGB).

Hinweis zur Gültigkeit von
Ortsrecht:
Nach § 4 Abs. 4 i.V.m. § 4 Abs. 5
der Gemeindeordnung für Ba-
den-Württemberg (GemO) gel-
ten Flächennutzungspläne, die
unter Verletzungen von Ver-
fahrens- und Formvorschriften
dieses Gesetzes zustande ge-
kommen sind, ein Jahr nach der
Bekanntmachung der Geneh-
migung als von Anfang an gül-
tig zustande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn
1. die Vorschriften über die Öf-
fentlichkeit der Sitzung, die
Genehmigung oder Bekannt-
machung des Flächennut-
zungsplanes verletzt worden
sind,

2. der Bürgermeister dem Be-
schluss nach § 43 GemO wegen
Gesetzwidrigkeit widerspro-
chen hat oder wenn vor Ablauf
der in § 4 Abs. 4 Satz 1 GemO
genannten Frist die Rechtsauf-
sichtsbehörde den Beschluss
beanstandet hat oder die Ver-
letzung der Verfahrens- oder
Formvorschrift gegenüber der
Gemeinde unter Bezeichnung
des Sachverhalts, der die Ver-
letzung begründen soll, schrift-
lich oder elektronisch geltend
gemacht worden sind.
Ist eine Verletzung nach § 4
Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 GemO gel-
tend gemacht worden, so kann
auch nach Ablauf der in § 4 Abs.
4 Satz 1 GemO genannten Frist
jedermann diese Verletzung
geltend machen.

Kißlegg, den 07.04.2021
gez.
Dieter Krattenmacher, 
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung der Wirksamkeit der Änderung des
Flächennutzungsplanes im Bereich des vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes ŒMilchwerk Zaisenhofen"

KISSLEGG (ra) - Der Gemein-
derat hat am 27.01.2021 den
vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan ŒMilchwerk Zaisen-
hofen" und die örtlichen
Bauvorschriften hierzu in der
Fassung vom 17.12.2020 als
Satzung beschlossen Der
räumliche Geltungsbereich
ist im abgebildeten Lageplan
auf Seite 5 dargestellt.

Der naturschutzrechtliche Aus-
gleich erfolgt durch die Zuord-
nung von Ökokontomaßnah-
men im Hunauer Moor östlich
von Kißlegg (Teilflächen der Fl.-
Nrn. 737, 744 und 878).
Der vorhabenbezogene Bebau-
ungsplan ŒMilchwerk Zaisenho-
fen" und die örtlichen Bauvor-
schriften hierzu werden gem. §
10 Abs. 3 Baugesetzbuch

(BauGB) durch diese Bekannt-
machung rechtsverbindlich. 
Ein Genehmigungsverfahren
beim Landratsamt Ravensburg
war nicht erforderlich, da der
Bebauungsplan im Parallelver-
fahren (gem. § 8 Abs. 3 Satz 1
BauGB) aufgestellt worden ist.
Der vorhabenbezogene Bebau-
ungsplan ŒMilchwerk Zaisenho-
fen" und die örtlichen Bauvor-

schriften hierzu … bestehend
aus Planzeichnung, Satzung
und Begründung … kann ab Ver-
öffentlichung dieser Bekannt-
machung im Rathaus der Ge-
meinde Kißlegg Schlossstr. 5,
88353 Kißlegg, 2. OG, Zimmer
15, während der allgemeinen
Öffnungszeiten eingesehen
werden. 
Zum Schutz vor der Corona-

Pandemie können besondere
Vorschriften zum Betreten des
Rathauses (z.B. Anmeldung,
Mund-Nasen-Schutz, Abstand)
gelten. 
Bitte informieren Sie sich vorab,
welche Regelungen aktuell sind
unter der Telefonnummer
07563/936…0 oder gemein-
de@kisslegg.de. 

Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses zum
vorhabenbezogenen Bebauungsplan ŒMilchwerk Zaisenhofen"
und die örtlichen Bauvorschriften hierzu
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Jedermann kann den vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan mit
Begründung sowie die zusam-
menfassende Erklärung über die
Art und Weise, wie die Umwelt-
belange und die Ergebnisse der
Öffentlichkeits- und Behörden-
beteiligung in dem Bebauungs-
plan berücksichtigt wurden,
und aus welchen Gründen der
Plan nach Abwägung mit den
geprüften, in Betracht kom-
menden anderweitigen Pla-
nungsmöglichkeiten gewählt
wurde, bei der Gemeinde Kiß-
legg einsehen und über deren
Inhalt Auskunft verlangen.

Zudem ist der in Kraft getretene
vorhabenbezogene Bebauungs-
plan mit Begründung und der
zusammenfassenden Erklärung
im Internet unter 
http://www.kisslegg.de/buer-
ger/gemeindeinfo-wirtschaft/
gemeindeentwicklung/ortspla-
nung eingestellt und einsehbar.

Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB ist
eine Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften des
Baugesetzbuches beim Zustan-
dekommen eines Bebauungs-
planes unbeachtlich, wenn sie
im Falle einer beachtlichen Ver-
letzung der in § 214 Abs. 1 Satz
1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichne-
ten Verfahrens- und Formvor-
schriften, im Falle einer beacht-
lichen Verletzung der Vorschrif-
ten über das Verhältnis des Be-
bauungsplanes und des
Flächennutzungsplanes (§ 214
Abs. 2 BauGB), im Falle von be-
achtlichen Mängeln des Abwä-
gungsvorgangs (§ 214 Abs. 3
Satz 2 BauGB) oder im Falle be-
achtlicher Fehler nach § 214
Abs. 2a BauGB nicht schriftlich
innerhalb eines Jahres seit Be-
kanntmachung des Bebauungs-
planes gegenüber der Gemein-
de geltend gemacht worden
sind. 

Der Sachverhalt, der die Verlet-
zung oder die Mängel begrün-

den soll, ist darzulegen (§ 215
Abs. 1 BauGB). Auf die Vor-
schriften des § 44 Abs. 3 Satz 1
und 2 und Abs. 4 BauGB über die
fristgemäße Geltendmachung
etwaiger Entschädigungsan-
sprüche für Eingriffe in eine bis-
her zulässige Nutzung durch
diesen vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan und über das Erlö-
schen von Entschädigungsan-
sprüchen innerhalb von drei
Jahren nach Ablauf des Kalen-
derjahres, in dem die Vermö-
gensnachteile eingetreten sind,
wird hingewiesen.

Hinweis zur Gültigkeit von
Ortsrecht:
Nach § 4 Abs. 4 der Gemeinde-
ordnung für Baden-Württem-
berg (GemO) gelten Satzungen,
die unter Verletzungen von Ver-
fahrens- und Formvorschriften
dieses Gesetzes zustande ge-
kommen sind, ein Jahr nach der
Bekanntmachung als von An-
fang an gültig zustande gekom-
men.

Dies gilt nicht, wenn
1. die Vorschriften über die Öf-
fentlichkeit der Sitzung, die Ge-

nehmigung oder Bekanntma-
chung der Satzung verletzt
worden sind,
2. der Bürgermeister dem Be-
schluss nach § 43 GemO wegen
Gesetzwidrigkeit widerspro-
chen hat oder wenn vor Ablauf
der in § 4 Abs. 4 Satz 1 GemO
genannten Frist die Rechtsauf-
sichtsbehörde den Beschluss
beanstandet hat oder die Ver-
letzung der Verfahrens- oder
Formvorschrift gegenüber der
Gemeinde unter Bezeichnung
des Sachverhalts, der die Verlet-
zung begründen soll, schriftlich

oder elektronisch geltend ge-
macht worden sind.
Ist eine Verletzung nach § 4 Abs.
4 Satz 2 Nr. 2 GemO geltend ge-
macht worden, so kann auch
nach Ablauf der in § 4 Abs. 4
Satz 1 GemO genannten Frist je-
dermann diese Verletzung gel-
tend machen.

Kißlegg, den 07.04.2021
gez.
Dieter Krattenmacher, 
Bürgermeister

Fortsetzung Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan
ŒMilchwerk Zaisenhofen" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu
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KISSLEGG (ra) - Das Land-
ratsamt Ravensburg hat die
von dem Gemeinderat am
10.02.2021 in öffentlicher
Sitzung beschlossene Än-
derung des Flächennut-
zungsplanes im Bereich des
vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes ŒElektro-
und Mobilitätszentrum"
mit Erlass vom 22.03.2021
Nr. (BLP/0549/21/402-
621.31-Ge) auf Grund von
§ 6 Abs. 1 BauGB geneh-
migt. Der räumliche Gel-
tungsbereich des Flächen-
nutzungsplanes ist im ab-
gebildeten Lageplan auf
Seite 7 dargestellt.

Die Erteilung der Genehmi-
gung wird hiermit gem. § 6
Abs. 5 BauGB ortsüblich be-
kannt gemacht. Die Änderung
des Flächennutzungsplanes
wird mit dieser Bekanntma-
chung wirksam.
Die Änderung des Flächennut-
zungsplanes kann einschließ-
lich der Begründung mit Um-
weltbericht im Rathaus der 

Gemeinde Kißlegg, Schlossstr.
5, 88353 Kißlegg, 2. OG, Zim-
mer 15, während der allge-
meinen Öffnungszeiten ein-
gesehen werden. 
Zum Schutz vor der Corona-
Pandemie können besondere
Vorschriften zum Betreten des
Rathauses (z.B. Anmeldung,
Mund-Nasen-Schutz, Ab-
stand) gelten. 
Bitte informieren Sie sich vor-
ab, welche Regelungen aktuell
sind unter der Telefonnummer
07563 936 … 0 oder gemein-
de@kisslegg.de. Jedermann
kann den Flächennutzungs-
plan mit Begründung sowie
die zusammenfassende Erklä-
rung über die Art und Weise,
wie die Umweltbelange und
die Ergebnisse der Öffentlich-
keits- und Behördenbeteili-
gung in dem Flächennut-
zungsplan berücksichtigt
wurden, und aus welchen
Gründen der Plan nach Abwä-
gung mit den geprüften, in
Betracht kommenden ander-
weitigen Planungsmöglich-
keiten gewählt wurde, bei der 

Gemeinde Kißlegg einsehen 
und über deren Inhalt Aus-
kunft verlangen.
Zudem ist der Flächennut-
zungsplan mit Begründung
und der zusammenfassenden
Erklärung im Internet unter
http://www.kisslegg.de/buer-
ger/gemeindeinfo-wirtschaft/
gemeindeentwicklung/orts-
planung eingestellt und ein-
sehbar.
Es wird darauf hingewiesen,
dass gem. § 215 Abs. 1 BauGB
eine beachtliche Verletzung
der im § 214 Abs. 1 Satz 1 Nrn.
1-3 des BauGB bezeichneten
Verfahrens- und Formvor-
schriften, eine unter Berück-
sichtigung des § 214 Abs. 2
BauGB beachtliche Verletzung
der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplanes
und des Flächennutzungspla-
nes und/oder ein nach § 214
Abs. 3 Satz 2 BauGB beacht-
licher Mangel des Abwä-
gungsvorgangs unbeachtlich
werden, wenn sie nicht inner-
halb eines Jahres seit dieser
Bekanntmachung schriftlich 

gegenüber der Gemeinde gel-
tend gemacht worden sind. 
Der Sachverhalt, der die Ver-
letzung von Rechtsvorschrif-
ten oder den Mangel des Ab-
wägungsvorgangs begründen
soll, ist darzulegen (§ 215 Abs.
1 BauGB).

Hinweis zur Gültigkeit von
Ortsrecht:
Nach § 4 Abs. 4 i.V.m. § 4 Abs. 5
der Gemeindeordnung für Ba-
den-Württemberg (GemO)
gelten Flächennutzungspläne,
die unter Verletzungen von
Verfahrens- und Formvor-
schriften dieses Gesetzes zu-
stande gekommen sind, ein
Jahr nach der Bekanntma-
chung der Genehmigung als
von Anfang an gültig zustan-
de gekommen.

Dies gilt nicht, wenn
1. die Vorschriften über die Öf-
fentlichkeit der Sitzung, die
Genehmigung oder Bekannt-
machung des Flächennut-
zungsplanes verletzt worden
sind,

2. der Bürgermeister dem Be-
schluss nach § 43 GemO we-
gen Gesetzwidrigkeit wider-
sprochen hat oder wenn vor
Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1
GemO genannten Frist die
Rechtsaufsichtsbehörde den
Beschluss beanstandet hat
oder die Verletzung der Ver-
fahrens- oder Formvorschrift
gegenüber der Gemeinde un-
ter Bezeichnung des Sachver-
halts, der die Verletzung be-
gründen soll, schriftlich oder
elektronisch geltend gemacht
worden sind.

Ist eine Verletzung nach § 4
Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 GemO gel-
tend gemacht worden, so
kann auch nach Ablauf der in §
4 Abs. 4 Satz 1 GemO genann-
ten Frist jedermann diese Ver-
letzung geltend machen.

Kißlegg, den 07.04.2021
gez.
Dieter Krattenmacher, 
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung der Wirksamkeit der Änderung des
Flächennutzungsplanes im Bereich des vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes ŒElektro- und Mobilitätszentrum"

KISSLEGG (ra) - Der Gemein-
derat hat am 10.02.2021 für
das Gebiet westlich des Ge-
werbegebietes Zaisenhofen
den vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan ŒElektro- und
Mobilitätszentrum" und die
örtlichen Bauvorschriften
hierzu in der Fassung vom
28.09.2020 als Satzung be-
schlossen. 

Der räumliche Geltungsbereich
ist im abgebildeten Lageplan
auf Seite 7 dargestellt. Dem
durch die vorliegende Planung
verursachten Eingriff werden
Ökopunkte aus einer Ökokonto-
maßnahme im Hunauer Moor
(Teilflächen der Fl.-Nrn. 737,
744 und 878) zugeordnet. 
Der vorhabenbezogene Bebau-
ungsplan ŒElektro- und Mobili-

tätszentrum" und die örtlichen
Bauvorschriften hierzu wird
gem. § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch
(BauGB) durch diese Bekannt-
machung rechtsverbindlich.
Ein Genehmigungsverfahren
beim Landratsamt Ravensburg
war nicht erforderlich, da der
Bebauungsplan im Parallelver-
fahren (gem. § 8 Abs. 3 Satz 1
BauGB) aufgestellt worden ist.

Der vorhabenbezogene Bebau-
ungsplan "Elektro- und Mobili-
tätszentrum" und die örtlichen
Bauvorschriften hierzu … beste-
hend aus Planzeichnung, Sat-
zung und Begründung … kön-
nen ab Veröffentlichung dieser
Bekanntmachung im Rathaus
der Gemeinde Kißlegg,
Schlossstr. 5, 88353 Kißlegg, 2.
OG, Zimmer 15, während der

allgemeinen Öffnungszeiten
eingesehen werden.
Zum Schutz vor der Corona-
Pandemie können besondere
Vorschriften zum Betreten des
Rathauses (z.B. Anmeldung,
Mund-Nasen-Schutz, Abstand)
gelten. Bitte informieren Sie
sich vorab, welche Regelungen
aktuell sind unter der Telefon-
nummer 07563/ 936 … 0 oder 

Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses zum
vorhabenbezogenen Bebauungsplan ŒElektro- und
Mobilitätszentrum" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu
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gemeinde@kisslegg.de. 
Jedermann kann den Bebau-
ungsplan mit Begründung so-
wie die zusammenfassende Er-
klärung über die Art und Weise,
wie die Umweltbelange und die
Ergebnisse der Öffentlichkeits-
und Behördenbeteiligung in
dem Bebauungsplan berück-
sichtigt wurden, und aus wel-
chen Gründen der Plan nach
Abwägung mit den geprüften,
in Betracht kommenden ander-
weitigen Planungsmöglichkei-
ten gewählt wurde, bei der Ge-
meinde Kißlegg einsehen und
über deren Inhalt Auskunft ver-
langen.
Zudem ist der in Kraft getretene
Bebauungsplan mit Begrün-
dung und der zusammenfas-
senden Erklärung im Internet
unter http://www.kisslegg.de/
buerger/gemeindeinfo-wirt-
schaft/gemeindeentwicklung/
ortsplanung eingestellt und
einsehbar.

Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB ist
eine Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften des
Baugesetzbuches beim Zustan-
dekommen eines Bebauungs-
planes unbeachtlich, wenn sie
im Falle einer beachtlichen Ver-
letzung der in § 214 Abs. 1 Satz
1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichne-
ten Verfahrens- und Formvor-
schriften, im Falle einer beacht-
lichen Verletzung der Vorschrif-
ten über das Verhältnis des Be-
bauungsplanes und des
Flächennutzungsplanes (§ 214
Abs. 2 BauGB), im Falle von be-
achtlichen Mängeln des Abwä-
gungsvorgangs (§ 214 Abs. 3
Satz 2 BauGB) oder im Falle be-
achtlicher Fehler nach § 214
Abs. 2a BauGB nicht schriftlich
innerhalb eines Jahres seit Be-
kanntmachung des Bebauungs-
planes gegenüber der Gemein-
de geltend gemacht worden
sind. Der Sachverhalt, der die
Verletzung oder die Mängel be-
gründen soll, ist darzulegen (§
215 Abs. 1 BauGB).

Auf die Vorschriften des § 44
Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4
BauGB über die fristgemäße
Geltendmachung etwaiger Ent-
schädigungsansprüche für Ein-
griffe in eine bisher zulässige
Nutzung durch diesen vorha-
benbezogene Bebauungsplan
und die örtlichen Bauvorschrif-
ten und über das Erlöschen von
Entschädigungsansprüchen in-
nerhalb von drei Jahren nach
Ablauf des Kalenderjahres, in
dem die Vermögensnachteile
eingetreten sind, wird hinge-
wiesen.

Hinweis zur Gültigkeit von
Ortsrecht:
Nach § 4 Abs. 4 der Gemeinde-
ordnung für Baden-Württem-
berg (GemO) gelten Satzungen,
die unter Verletzungen von Ver-
fahrens- und Formvorschriften
dieses Gesetzes zustande ge-
kommen sind, ein Jahr nach der
Bekanntmachung als von An-
fang an gültig zustande gekom-
men.

Dies gilt nicht, wenn
1. die Vorschriften über die Öf-
fentlichkeit der Sitzung, die Ge-

nehmigung oder Bekanntma-
chung der Satzung verletzt
worden sind,
2. der Bürgermeister dem Be-
schluss nach § 43 GemO wegen
Gesetzwidrigkeit widerspro-
chen hat oder wenn vor Ablauf
der in § 4 Abs. 4 Satz 1 GemO
genannten Frist die Rechtsauf-
sichtsbehörde den Beschluss
beanstandet hat oder die Ver-
letzung der Verfahrens- oder
Formvorschrift gegenüber der
Gemeinde unter Bezeichnung
des Sachverhalts, der die Verlet-
zung begründen soll, schriftlich

oder elektronisch geltend ge-
macht worden sind.
Ist eine Verletzung nach § 4 Abs.
4 Satz 2 Nr. 2 GemO geltend ge-
macht worden, so kann auch
nach Ablauf der in § 4 Abs. 4
Satz 1 GemO genannten Frist je-
dermann diese Verletzung gel-
tend machen.

Kißlegg, den 07.04.2021
gez.
Dieter Krattenmacher,
Bürgermeister

Fortsetzung Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan
ŒElektro- und Mobilitätszentrum" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu
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TOP 1 
Nachtragshaushaltssitzung mit
Nachtragsplan 2021
-2. Lesung und Beschlussfassung
Bürgermeister Krattenmacher begrüßte
die Gemeinderäte zur wichtigen Sitzung.
Nach einer kurzen Einführungsrede, in
der er betonte, die Sparbemühungen sei-
en auch mit dem Nachtrag noch nicht zu
Ende, erteilte er den Fraktionsvorsitzen-
den für ihre Haushaltsreden das Wort.
Gemeinderat Dr. Rockhoff begann für
die CDU-Fraktion. Bis Februar 2020 sei
die Gemeinde nahezu schuldenfrei ge-
wesen und dann kam Corona. Die Gefah-
ren seien von allen unterschätzt worden,
ungeheure Milliardensummen seien vom
Staat verteilt worden. Im Doppelhaus-
halt würden nun 1,5 Millionen fehlen.
Um dieses auszugleichen, gebe es drei
Möglichkeiten: Überarbeiten der Investi-
tions-Prioritätenliste, Erhöhung der
Realsteuern und Gebührenerhöhung.
Außerdem halte er eine maßvolle Grund-
erwerbspolitik für notwendig. Die CDU
schlägt vor, die Grundsteuer A auf 340,
die Grundsteuer B auf 360 und die Ge-
werbesteuer auf 350 Punkte zu erhöhen.
Für die FWK sprach Gemeinderat Radke.
Auch er sah die Schuldenlast, die auf die
Gemeinde zukommt. Daher müssten die
Investitionen auf den Prüfstand, aller-
dings könnten auf die wichtigsten Inves-
titionen nicht verzichtet werden. Bil-
dung hätte die erste Priorität. Die FWK
schlugen eine Erhöhung der Realsteuern
auf jeweils 360 Punkte vor. 
Gemeinderat Kunz schloss sich bei seiner
Rede als Sprecher der SPD den Ausfüh-
rungen seiner Vorredner an. Nicht zu-
stimmen könne er der Aufstellung von
Wohnunterkünften für Flüchtlinge an
der Zeppelinstraße. Er stellte den Antrag,
dauerhaft die Stelle eines Sozialarbeiters
zu schaffen, der sich um die Belange von
Flüchtlingen und Obdachlosen kümmern
solle.
Gemeinderat Dr. Kolb hielt die Rede für
die GOL. Die Krise habe zu gravierenden
Veränderungen im Gemeindehaushalt
geführt. Die Senkung der Kreisumlage
habe zwar geholfen, diese werde aber
wieder steigen. Einer Anhebung der He-
besätze könne die GOL-Fraktion zustim-
men, der Rest der nicht genehmigten In-
vestitionen müssten auf den Prüfstand.
Da Corona noch lange im Mittelpunkt
stehen werde, drohen Klimaschutz und

Biodiversität in den Hintergrund gera-
ten. Er beantragte deshalb, im Nach-
tragshaushalt und in allen folgenden
Haushalten 20.000 Euro netto für die
Biodiversität zusätzlich einzustellen.
Über die Erhöhung der Realsteuern wur-
de zuerst abgestimmt. Mehrheitlich
wurde die Erhöhung der Hebesätze der
Grundsteuer A auf 340 Punkte, der
Grundsteuer B auf 360 und der Gewer-
besteuer auf 350 beschlossen.
Die Anträge von SPD und GOL wie auch
die Höhe der Realsteuerhebesätze führ-
ten zu einer lebhaften Diskussion im
Gremium. Der Antrag der GOL wurde bei
Stimmengleichheit abgelehnt. 
Der Antrag der SPD wurde von Bürger-
meister Krattenmacher wie folgt formu-
liert:
1. Die Verwaltung wird beauftragt, das
Thema Flüchtlinge und Obdachlose in ei-
ner der nächsten Sitzungen zu beraten,
sowohl hinsichtlich des Unterbringungs-
konzepts als auch der Sozialarbeit.
2. Im Zusammenhang mit dieser Diskus-
sion soll darüber beraten werden, eine
Sozialarbeiterstelle für die Flüchtlings-
und Obdachlosenbetreuung einzurich-
ten.
Diesem Beschlussvorschlag stimmte der
Gemeinderat einstimmig zu.
Der Nachtragshaushalt für das Jahr 2021
wurde vom Gemeinderat mehrheitlich
beschlossen.

TOP 2
Kindergartenangelegenheiten
-Kindergartenbedarfsplan 2021/22
-Konzeption Kinderbetreuung in
Kißlegg ab 2021/22
-Bauernhofkindergarten … Vergabe
Schutzunterkunft
-Benennung des Kindergartens in
der Schellenbergstr. 6
-Umbau des Gebäudes Schellen-
bergstr. 6 zu einem 2-gruppigen Kin-
dergarten …Baubeschluss
Zum Kindergartenbedarfsplan wurde
keine Diskussion geführt. Die bereitge-
stellten Plätzt liegen im neuen Kinder-
gartenjahr bei 516 und damit erstmals
über 500. Davon sind 53 Krippenplätze
und 463 Kindergartenplätze. Es gibt 26
Gruppen, 19 in der Trägerschaft der Ge-
meinde, 5 in der Trägerschaft der katho-
lischen Kirchengemeinde, eine beim Frei-
en Kindergarten e.V. und eine bei der
Stiftung KBZO. Der Gemeinderat erteilte

dem Bedarfsplan einstimmig seine Zu-
stimmung.
Hauptamtsleiter Wetzel stellte dem Gre-
mium die Konzeption Kinderbetreuung
in Kißlegg vor. Er ging dabei auf die ver-
schiedenen Kindergärten in Kißlegg und
den Ortschaften ein und informierte
über die vielfältigen Arten der Pädagogik
und Angebote der verschiedenen Ein-
richtungen. Eine Broschüre zur Betreu-
ung, die alle Angebote in Kißlegg enthal-
ten wird, werde 2022 neu aufgelegt. 
Der Gemeinderat hatte die Verwaltung
beauftragt, Angebote für die Schutzun-
terkunft des geplanten Bauernhofkin-
dergartens einzuholen. Das wirtschaft-
lichste Angebot stammt von der Fa. Sab-
tec GmbH, Bad Krotzingen mit
101.942,37 Euro (brutto).
Der Gemeinderat stimmte einer Vergabe
an die Fa. Sabtec einstimmig zu.
Eine Mehrheit im Gemeinderat fand der
Namen ŒSchellenberg• für den neuen
Kindergarten im Gebäude Schellenberg-
straße 6.
Um in dem Gebäude Schellenbergstraße
6 einen zweigruppigen Kindergarten un-
terbringen zu können, sind Umbaumaß-
nahmen erforderlich. Der Gemeinderat
stimmte einstimmig einer Gebäudesa-
nierung zu und beauftragte die Verwal-
tung mit der Fertigung eines Bauantra-
ges zum Aufbau von Dachgauben und
der Ausschreibung der notwendigen Sa-
nierungsarbeiten.

TOP 4 
Förderung der Biodiversität in der
Gemeinde Kißlegg
Biodiversität umfasst die verschiedenen
Lebensformen (Arten von Tieren, Pflan-
zen, Pilzen, Bakterien, die unterschiedli-
chen Lebensräume, in denen Arten leben,
sowie die genetische Vielfalt innerhalb
der Arten. Der anhaltende Verlust von
Arten, Lebensräumen und genetischer
Vielfalt ist ein wesentliches Thema unse-
rer Zeit. 
Durch die Förderung der Biodiversität
kommt auf die Gemeinde eine neue na-
turschutzrechtliche Aufgabe zu: Nach §
22 des baden.-württ. Naturschutzgeset-
zes ist die Gemeinde verpflichtet Biotop-
verbundpläne zu erstellen oder die Land-
schafts- oder Grünordnungspläne anzu-
passen. Um die auferlegten Aufgaben zu
stemmen, hat die Verwaltung zusammen
mit den Nachbargemeinden Argenbühl,

Vogt und Wolfegg einen LEADER-Antrag
für eine Förderung einer Stelle gestellt
und hat bereits die erste Förderhürde ge-
nommen. Nun steht die förmliche An-
tragstellung an. Die Stelle würde bei der
Gemeinde Kißlegg angesiedelt, die Ar-
beitsleistung und die Kosten würden ge-
mäß eines vereinbarten Schlüssels ver-
teilt. Kißlegg müsste über zwei Jahre hin-
weg mit rund 9.000 Euro Kosten pro Jahr
rechnen.
Der Gemeinderat stimmte der skizzierten
Vorgehensweise einstimmig zu.

TOP 5
Stellungnahme zu laufenden Bauge-
suchen
a) Rehweg, Flst.-Nr. 138/5, Waltershofen
Der Gemeinderat erteilte einstimmig das
gemeindliche Einvernehmen zum Neu-
bau von zwei Wohnhäusern mit PKW
Stellplätzen, Garage, Carports und Ne-
benräumen.

b) Unterhorgen 1, Flst.-Nr. 804
Geplant ist der Neubau eines Ausgeding-
hauses mit Garage für den landwirt-
schaftlichen Betrieb. Der Standort liegt
direkt in Hofnähe.
Das gemeindliche Einvernehmen wurde
einstimmig erteilt. 

c) Unterhorgen 8, Flst.-Nr. 796
Geplant ist der Neubau eines Betriebslei-
terwohnhauses mit Doppelgarage. Der
Standort befindet sich in Hofnähe und
im Innenbereich von Unterhorgen.
Auch hier erteilte der Gemeinderat ein-
stimmig das gemeindliche Einverneh-
men.

d) Dürren 1, Flst.-Nr. 508
Bauamtsleiter Rommel stellte die Pla-
nung zum zweiten Bauabschnitt eines
Hotels vor. Sie umfasst die Erweiterung
um 21 Zimmer und Anbau eines Winter-
gartens mit Vordach zum Innenhof.
Auch der bestehende Wellnessbereich
werde vergrößert und den Bedürfnissen
angepasst. Die Stellplatzzahl werde auf
71 Plätze erhöht. AL Rommel erklärte,
das Bauvorhaben weiche in zwei Punk-
ten geringfügig von den Festlegungen
des VEP ŒHofgut Farny, Dürren• ab. 
Der Gemeinderat erteilte einstimmig das
gemeindliche Einvernehmen unter Be-
freiung von den Festsetzungen des Be-
bauungsplanes. 

Presseartikel zur Gemeinderatssitzung vom 17.03.2021
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TOP 6
Notfallmanagement für die Wasser-
versorgung Kißlegg
-Anschaffung von zwei Notstromag-
gregaten für die Wasserversorgung
Ein längerfristiger Stromausfall würde zu
einem Zusammenbruch der Trinkwasser-
versorgung führen. Dem Gemeinderat
wurde die Notfallkonzeption vorgestellt.
Ein Notbetrieb wird durch die Anschaf-
fung von 2 Aggregaten gewährleistet, die
Kosten liegen bei ca. 40.000 Euro. Die Ge-
meinde erhielt bereits die Zusage für ei-
nen Zuschuss vom Bundesamt für Bevöl-
kerungsschutz und Katastrophenhilfe in
Höhe von 50 % der Kosten.
Der Gemeinderat befürwortete die Maß-
nahme einstimmig und ermächtigte die
Verwaltung zur Vergabe an den preis-
günstigsten/wirtschaftlichsten Bieter.

TOP 7
Oskar-Farny-Halle Waltershofen
-Sanierung der Heizungs- und Lüf-
tungsanlage
Derzeit werden die Grundschule, der Kin-
dergarten und die Oskar-Farny-Halle in
Waltershofen von einer zentralen Heiz-
anlage versorgen. Die Heizzentrale befin-
det sich in der Oskar-Farny-Halle, die ge-
samte Anlage ist veraltet und stark stö-
rungsanfällig. Der große Gaskessel
stammt aus 1983, Heizwasserverteiler
und Anlagensteuerung aus den frühen
1970ern. Der im Bau befindliche Kinder-
gartenneubau soll an die seit 2007 beste-
hende Nahwärmeverbundleitung zwi-
schen Halle und Grundschule ange-
schlossen werden. Die Maßnahme wurde
wegen der Haushaltssperre 2020 ver-
schoben, wurde aber im Nachtrag 2021
eingestellt. Verwaltung, Fachplaner und
der Ortschaftsrat Waltershofen sprachen
sich für eine Gas-Hybridheizanlage in
Kombination mit der Lüftungserneue-
rung aus. 
Zu einer heftigen Diskussion im Gremium
führte der letzte Satz in der Sitzungsvor-
lage: ŒZur Gesamtfinanzierung der Maß-
nahme für die ‘Sanierung der Heizungs-
und Lüftungsanlage ist mittelfristig der
Verkauf der ŒAlten Schule• Waltershofen
eingeplant•.
Der Antrag aus der GOL-Fraktion, diesen
Satz in die Beschlussvorlage aufzuneh-
men, wurde mehrheitlich abgelehnt.
Bürgermeister Krattenmacher betonte,
heute werde kein Beschluss über den Ver-
kauf der Alten Schule gefasst. Aber es sei

ein Fingerzeig der Verwaltung, dass die Fi-
nanzierung eng werde und es kaum mehr
realistisch sei alle vorgesehenen Projekte
zeitnah zu verwirklichen. Andererseits
müssen mögliche Einnahmen aus Ver-
käufen baldmöglichst realisiert werden.
Vor weiteren Planungen sollte der Ort-
schaftsrat gehört werden und eine
Grundsatzdiskussion im Gemeinderat
über den Bau eines Dorfgemeinschafts-
hauses in Waltershofen geführt werden.
Einstimmig beschloss der Gemeinderat
die Sanierung der Heizungs- und Lüf-
tungsanlage und entschied sich für Vari-
ante 3 als Gas-Hybridanlage mit Energie-
träger Gas und Holzpellets bei gleichzeiti-
ger Erneuerung der Lüftungsanlage.
Der Gemeinderat beauftragte das Pla-
nungsbüro Burr mit der Planung und
Ausschreibung der Heizanlagen- und Lüf-
tungsanlagensanierung.

TOP 8
Strandbad Obersee
Bürgermeister Krattenmacher stellte die
angedachten Sanierungen vor. Um den
Bürgern von Kißlegg in dieser schwieri-
gen Zeit wenigstens den Strandbadbe-
such zu ermöglichen, sollte der Gemein-
derat einige wichtige Entscheidungen
treffen. Dazu gehörten der Kauf einer
neuen Dosieranlage für das Warmbecken,
Sanierungsarbeiten am Kinderplanschbe-
cken und am Sprungturm, die Erneuerung
des Kassensystems und die Parkplatzbe-
wirtschaftung mit Parkscheinautomaten
und Handy-Ticket. Das kostenpflichtige
Parken solle beibehalten werden, die Ein-
trittspreise sollen nicht erhöht werden.
Bei der anschließenden Diskussion kam
aus der GOL-Fraktion der Antrag, den
Preis für das Saisonparkticket auf 40 Euro
statt der von der Verwaltung vorgeschla-
genen 30 Euro festzulegen. Diesem An-
trag wurde mehrheitlich zugestimmt.
Den übrigen Vorschlägen der Verwaltung
stimmte der Gemeinderat einstimmig zu. 

TOP 9
Baubeschluss Straßensanierungen
2021
Für die Unterhaltung der Gemeindestra-
ßen und Brücken sind 2021 Mittel in Hö-
he von 350.000 Euro angemeldet.
Neben den Leistungen, die vom Baufhof
ausgeführt werden, gehören u. a. dazu die
Oberflächenbehandlung der Straßen
Breite-Krumbach, Bietenweiler-Niederle-
hen, Hub-Bertlings, Höllenbach-Burg mit

100.000 Euro und die Sanierung der Ge-
meindeverbindungsstraße nördlich von
Matzenweiler mit ebenfalls 100.000 Euro. 
Der Gemeinderat beauftragte die Verwal-
tung einstimmig, die genannten Maß-
nahmen umzusetzen und beauftragte sie
zur Ausschreibung und Vergabe.

TOP 10
Baugebiete

a) Vergabe von Straßennamen für das
Neubaugebiet ŒTannenstock•
Der Gemeinderat stimmte einstimmig da-
für, der Haupterschließungsstraße den
Namen ŒAm Tannenstock• und dem süd-
westlichen Seitenweg den Namen ŒFich-
tenweg• zu geben.

b) 4. Änderung des Bebauungsplanes
ŒBecherhalde BA II• mit örtlichen
Bauvorschriften (Paul-Moser-Straße)
-Behandlung der Anregungen
-Satzungsbeschluss
Die Bebauungsplanänderung hatte die
Zielsetzung, eine dichtere Wohnbebau-
ung mit Ein- und Mehrfamilienhäuser,
teils mit Kleingewerbe oder freiberufli-
cher Tätigkeiten, zu ermöglichen. Hierzu
wurden folgende Festsetzung geändert:
Erhöhung der Wandhöhe, auch für Flach-
dachhäuser, Vorgabe ŒFlachdach• als
Dachform, Erhöhung der Grundflächen-
zahl von 0,3 auf 0,4. 
Der Gemeinderat beschloss die 4. Bebau-
ungsplanänderung einstimmig als Sat-
zung.

TOP 12 
Verschiedenes

-Ortsumfahrung Kißlegg
Bürgermeister Krattenmacher informier-
te, dass der Kreistag am 30.03.21 in Wet-
zisreute tage. In einem vorderen Tages-
ordnungspunkt werde entschieden, ob
der Landkreis die Ortsumfahrung von Em-
melhofen bis Zaisenhofen plane, baue
und später dem Land übergebe. Ein wei-
teres Thema wird das Nahverkehrskon-
zept sein, von dem auch Kißlegg betrof-
fen ist. 

-Leader-Projekt
Folgende Maßnahmen in der Gemeinde
werden durch LEADER unterstützt:
Regiomat in Immenried, Verkaufstelle in
Unterhaid, neue Toiletten Freizeitgelände,
zusätzliche Spielgeräte beim Schulzen-

trum und ein Zuschuss für den Außenbe-
reich Musikerheim.

-Baumaßnahmen Berghof
Der Petitionsausschuss des Landtages ha-
be entschieden, dass die Biogasanlage
vergrößert werden dürfe, Touristische
Maßnahmen werden nicht im geforderten
Maße erlaubt, über die Stallanbau müsse
vom Landratsamt noch entschieden wer-
den. Die Überdachung für das Fahrsilo
werde genehmigt, das fehlende Einver-
nehmen der Gemeinde werde ersetzt.
Auf die Frage aus dem Gremium nach der
Zusammensetzung des Petitionsaus-
schusses, konnte Bürgermeister Kratten-
macher sagen, Vorsitzende sei Frau Petra
Krebs, MdL, die übrigen Mitglieder seien
über das Internet zu erfahren.

TOP 13
Bekanntgaben
Bürgermeister Krattenmacher gab be-
kannt, dass der Gemeinderat in nichtöf-
fentlicher Sitzung dem Konzept zur Un-
terbringung von Flüchtlingen und Ob-
dachlosen zugestimmt habe. Dies bein-
halte die Aufgabe der beiden
provisorischen Gebäude bei St. Anna und
des ŒLöwens• und den Neubau von Unter-
künften an der Zeppelinstraße und der
Fürst-Erich-Straße beim Freizeitgelände. 
Weiter gab er bekannt, dass im Baugebiet
Becherhalde II bis auf zwei Grundstücke
alle vergeben sind. Die beiden Grundstü-
cke Œschräg gegenüber vom Feneberg•
halte die Gemeinde im Moment noch als
Reserve zurück. 

TOP 14 
Anfragen und Wünsche des Gemein-
derates
Es wurde Fragen gestellt zur Beteiligung
der Gemeinde bei der Bank ŒGreensill•,
nach der Baugenehmigung für den Bau-
ernhofkindergarten und zu einer tabella-
rischen Kostenaufstellung für den Win-
terdienst.
Bürgermeister Krattenmacher konnte be-
ruhigen, die Gemeinde arbeite nur mit
den örtlichen Banken zusammen. Beim
Bauernhofkindergarten sei die Bauvoran-
frage positiv ausgefallen. Eine Produkt-
auswertung für den Winterdienst sei sehr
aufwändig. 
Eine weitere Frage gab es zur Sammelbe-
stellung für Pflanzen. Diese wird dieses
Jahr gemacht und solle regelmäßig
stattfinden.

Fortsetzung Presseartikel zur Gemeinderatssitzung vom 17.03.2021
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Amtlicher Teil

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

REGION (ra) - Mehrere Verdachtsfälle
der Geflügelpest wurden am vergan-
genen Freitag in verschiedenen
Kleinbeständen Nähe Isny festge-
stellt.

Am Samstag wurden insgesamt 30 Hüh-
ner aus 5 betroffenen Bestände getötet
und unschädlich über die Tierkörperbe-
seitigung entsorgt. Momentan wartet
das Landratsamt auf die Bestätigung des
Untersuchungsergebnisses durch das
Friedrich-Löffler-Institut sowie auf die
Feststellung des Virusstammes.
Geflügelhalter, die ab 16. März Hühner
aus Bayern oder anderen Bundesländern
zugekauft haben oder in deren Bestän-
den plötzlich gesundheitliche Auffällig-
keiten auftreten, werden eindringlich
gebeten, sich beim Veterinär- und Ver-
braucherschutzamt zu melden, da auch
hier Infektionen nicht auszuschließen
sind. Außerdem wird darauf hingewie-
sen, dass auch Kleinstbestände mit nur
einem oder wenigen Tieren der Veteri-
närbehörde bekannt sein müssen und

verpflichtet sind, ihre Geflügelhaltung
beim Landratsamt registrieren zu lassen.
Formulare zur Meldung finden sich unter
www.rv.de
Als Restriktionsgebiete werden nun ein
Sperrbezirk mit einem Radius von min-
destens drei Kilometern sowie ein Beob-
achtungsgebiet mit einem Radius von
insgesamt zehn Kilometern um den be-
troffenen Betrieb eingerichtet.
In diesen müssen Geflügelhalter ent-
sprechende Maßnahmen treffen, unter
anderem die Aufstallung (Stallpflicht)
des Geflügels. Diese Maßnahmen wer-
den vom Landratsamt Ravensburg mit-
tels einer Allgemeinverfügung bestimmt,
die in den kommenden Tagen veröffent-
licht wird. 
Die Allgemeinverfügung mitsamt ihren
Maßnahmen sowie einer Karte der Res-
triktionsgebiete kann dann unter
www.rv.de eingesehen werden.
Ein größerer Junghennen-Aufzuchtbe-
trieb in Nordrhein-Westfalen hatte seit
Mitte März Hühner an zahlreiche Klein-
halter in Baden-Württemberg ausgelie-

fert. Dadurch kam es in verschiedenen
Landkreisen zu Ausbrüchen von Geflü-
gelpest, auch Vogelgrippe genannt. Be-
troffen sind nach derzeitigen Informa-
tionen über 60 Geflügelhaltungen im
Land.
Am vergangenen Freitag ging auch beim
Veterinär- und Verbraucherschutzamt
des Landratsamtes Ravensburg die Mel-
dung eines Hobby-Geflügelhalters über
sterbende und verendete Hühner ein.
Unmittelbare Nachforschungen erga-
ben, dass mehrere Privathalter am 19.
März Hühner aus einem Verteilzentrum
in Bayern bezogen hatten und dort Zu-
sammenhänge mit dem Ausbruch in
Nordrhein-Westfalen bestehen. Die
amtstierärztlichen Bestandsuntersu-
chungen ergaben in drei betroffenen
Ställen den Verdacht auf die hochanste-
ckende Geflügelpest.
Aufgrund des klinischen Bildes, der ein-
deutigen Untersuchungsergebnisse und
dem Zusammenhang mit der vermutli-
chen Einschleppungsquelle mussten die
Verdachtsbestände sowie weitere Kon-

taktbetriebe sofort gesperrt werden, um
eine Ausbreitung auf weitere Bestände
zu verhindern.

Hintergrund:
Die Geflügelpest (Aviäre Influenza), um-
gangssprachlich auch Vogelgrippe ge-
nannt, ist eine durch Viren ausgelöste In-
fektionskrankheit, die ihren natürlichen
Wirt in wilden Wasservögeln hat. In den
vergangenen 20 Jahren gab es in Mittel-
und Osteuropa immer wieder Geflügel-
pestausbrüche, so zuletzt seit Anfang des
Jahres in mehreren Bundesländern mit
Schwerpunkt im Nord- und Ostdeutsch-
land; bei diesem Geschehen waren auch
Wildvögel in Baden-Württemberg stark
betroffen. Geflügelpest ist für Hausge-
flügel hochansteckend und verläuft mit
schweren allgemeinen Krankheitszei-
chen. Eine Ansteckung von Menschen ist
unwahrscheinlich.

Weitere Informationen gibt es auch auf
den Seiten des Friedrich-Löffler-Institu-
tes: www.fli.de

Geflügelpestverdacht auf mehreren Höfen im Allgäu - Infiziertes Geflügel getötet

KISSLEGG (ra)- Bei der letzten Kreis-
tagssitzung am 30.03.2021 sind drei
Punkte behandelt worden, die für
Kißlegg wichtige Auswirkungen ha-
ben: 1. Gelbe Tonne, 2. Bus und Zug
und 3. Umgehungsstraße. 

Unaufschiebbar war die Frage, wie ab
dem 1.1.2022 dieKunststoffverpa-
ckungen im Landkreis gesammelt und
entsorgt werden. Bisher war es üblich
den ŒGelben Sack• (RaWEG-Sack) zum
Wertstoffhof oder einer Sammelstelle in
den Ortschaften zu bringen. Damit war
der Landkreis Ravensburg inzwischen
ziemlich alleine in Deutschland. In ande-
ren Landkreisen werden die Verpackun-
gen abgeholt, die Kosten dafür werden
von den ŒDualen Systemen• getragen,
die das Geld dafür wiederum über eine
ŒGebühr• auf jede Verkaufsverpackung
verdienen. 
Ein Versuch es so zu regeln wie im be-
nachbarten Kreis Biberach (der Gelbe
Sack wird am Tag nach der Papierton-
nenentleerung) in die leere Papiertonne
geworfen und abgeholt) wurde für unse-

ren Kreis von den ŒDualen Systemen• ge-
richtlich verhindert. Nun ging es darum,
ob es einfach so weiterläuft wie bisher,
oder ob es eine separate gelbe Tonne
gibt. Die Entscheidung ist nun für eine
ŒGelbe Tonne• gefallen. 
Diese Tonne ist so groß wie die Papier-
tonne (Blaue Tonne) und wird im Herbst
an die Haushalte kostenlos verteilt. Für
Wohnanlagen gibt es größere Gefäße.
Den ŒAltstadtservice• mit kleineren Ton-
nen oder Sackabholung gibt es voraus-
sichtlich nur für Städte, nicht aber für
Kißlegg. Voraussichtlich werden die Ver-
packungs-Sammelplätze in den Ort-
schaften aufgelöst, der Wertstoffhof in
Zaisenhofen bleibt aber erhalten. Weiter
Informationen folgen.

Der zweite Punkt beschäftigte sich mit
dem künftigenöffentlichen Nahver-
kehr (ÖPNV), also Zug und Bus. Wichtig
zu wissen ist, dass das Land Baden-Würt-
temberg die bei uns fahrenden und hal-
tenden Züge bestellt und bezahlt, der
Landkreis und die Gemeinde bezahlen
die Busse. 

Beim Kreistag ging es also um die Busse,
indirekt aber auch um die Züge. 
Für uns in Kißlegg ist nun folgendes vor-
gesehen: Zunächst einmal ist die gute
Nachricht, dass die Buslinie von Walters-
hofen über Kißlegg nach Immenried und
Bad Wurzach trotz großer laufender Ver-
luste erhalten bleiben kann. Finanziell
gesichert werden konnten auch die
Schulbusse, die vor allem zwischen Röt-
see und Sommersried und bei Walters-
hofen nach Kißlegg verkehren. 
Eine wesentliche Verbesserung des Bus-
angebots wird für das Jahr 2026 ange-
steuert: Dann soll es eine neue ganztägi-
ge Busverbindung über Vogt nach Ra-
vensburg und einen Schnellbus von Kiß-
legg über Wolfegg ins Mittlere
Schussental (Ravensburg und Weingar-
ten) geben. Ob es darüber hinaus noch
Kleinbusse für die ländlichen Bereiche
und eine Nachtbuslinie geben wird ist
noch offen. Parallel sind aber auch Un-
tersuchungen im Gange einen Œschnel-
len Zug• von Leutkirch über Kißlegg und
Aulendorf nach Ravensburg einzurich-
ten, den sogenannten ŒRingzug•.

Hierüber wird es in den kommenden Mo-
naten eine Reihe Gespräche geben um
die Chancen und erforderlichen Maß-
nahmen dafür auszuloten. 

Der dritte Punkt, die Entscheidung zur
UmgehungsstraßeKißlegg wurde lei-
der mit weiteren anderen Themen kurz-
fristig von der Tagesordnung genommen
und auf die nächste Kreistagssitzung
(voraussichtlich im Mai) verschoben. Der
Grund dafür war, dass die Kreistagssit-
zung aufgrund der derzeit hohen Coro-
nainzidenz kurzfristig als Video- anstatt
als Präsenzsitzung durchgeführt werden
musste und nur unaufschiebbare The-
men behandelt worden sind. 

Sicher ist aber: Ab Dezember 2021 wer-
den neue und komfortable Züge von Kiß-
legg aus in jeder Stunde und in jede
Richtung fahren. 

Auch darauf freue ich mich,

Ihr Dieter Krattenmacher 

Neues aus dem Kreistag
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Sonntag, 11. April
2. Sonntag der Osterzeit
10.15 Uhr Eucharistiefeier
(für Albert Reitemann und verstorb. An-
geh.; Annemarie Wucherer; Irmgard
Cristante; Mathilde Adam und verstorb.
Angeh.; Brigitte Jäger; Cäcilia und Eber-
hard Kutter)

Dienstag, 13. April
8 Uhr Eucharistiefeier 
(für die Verstorb. der Familien Jehle und
Blaser) anschl. Rosenkranz und eucharis-
tische Anbetung

Freitag, 16. April
wenn Schulunterricht stattfindet:
7.50 Uhr Schülergottesdienst 

Sonntag, 18. April
10.15 Uhr Eucharistiefeier mit Minis-
trantenaufnahme und …verabschiedung

Montag, 19. April
17 Uhr Impulsandacht - 
Auszeit für Familien

Dienstag, 20. April
8 Uhr Eucharistiefeier 
anschl. Rosenkranz und eucharistische
Anbetung

Samstag, 10. April
19 Uhr Eucharistiefeier

Montag, 12. April
19 Uhr Eucharistiefeier

Sonntag, 18. April
3. Sonntag der Osterzeit
8.45 Uhr Eucharistiefeier mit Ministran-
tenaufnahme/-verabschiedung

Montag, 19. April
18 Uhr Impulsandacht … 
Auszeit für Familien
19 Uhr Eucharistiefeier (für Brunhilde
Schuwerk und verstorb. Angeh.; 
Josef Schädler und verstorb. Angeh.)

Mittwoch, 7. April
19 Uhr Eucharistiefeier

Sonntag, 11. April
2. Sonntag in der Osterzeit
8.45 Uhr Eucharistiefeier
(für Josef Rabelo und die Verstorbenen
der Fam. Dietenberger)

Mittwoch, 14. April
19 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 17. April
19 Uhr Eucharistiefeier
(für Wolfgang und Baptist Kutter)

Montag, 19. April
19 Uhr Impulsandacht

Mittwoch, 21. April
19 Uhr Eucharistiefeier

Gottesdienste in der Seelsorgeeinheit Kißlegg

Mo., 05.04. - So., 11.04.
Pfarrer Beda Hammer, 
Telefon: 9133-12 
Mo., 12.04. - So., 18.04.
Pastoralreferent Matthias Winstel,
Telefon: 0178 3211761
Mo., 19.04. - So., 25.04.
Pfarrer Beda Hammer, 
Telefon: 9133-12

BEERDIGUNGS- UND NOTDIENST
FÜR STERBEFÄLLE UND
SEELSORGE

Aufgrund der aktuellen Lage sind
kurzfristige Änderungen bei den Got-
tesdiensten und Veranstaltungen
möglich. Bitte beachten Sie die Aus-
hänge in den Schaukästen und/oder
informieren Sie sich auf unserer Ho-
mepage: www.se-kisslegg.drs.de 

Wegen Urlaub ist das Pfarrbüro von
Montag, 19.04. bis Dienstag, 27.04. (je
einschl.) geschlossen.
Vertretung hat das Waltershofener
Pfarrbüro (Telefon 2322). Näheres auf
dem Anrufbeantworter des Kißlegger
Pfarrbüros (9133-0).

Pfarrbüros telefonisch
erreichbar
Bis auf Weiteres sind die Pfarrbüros
grundsätzlich für Publikumsverkehr
geschlossen. Sollte ein Besuch den-
noch nötig sein, bitten wir um telefo-
nische Terminvereinbarung für:
€ Kißlegg (Telefon: 9133-0): Mo, Mi
und Fr 9-10.30 Uhr, Di und Do 15-17
Uhr 
€ Waltershofen (Telefon: 2322): Mi
15-17 Uhr, Fr 11-12 Uhr
€ Immenried (Telefon: 914010): Di 9-
10.45 Uhr und Do 9-11 Uhr 

Kißlegger Pfarrbüro
geschlossen

Kaffeeverkauf der Kolpingsfamilie
am Sonntag, 18. April nach dem
Gottesdienst im Pfarrstadel.

Informationen zur Wiedereröffnung
werden auf der Bücherei-Homepage
www.buecherei-kisslegg.de veröf-
fentlicht.
Die entliehenen Medien, deren Rückga-
bedatum in die Zeit des Lockdowns fällt,
werden automatisch verlängert, so dass
keine Gebühren entstehen.
Die Bücherei im Pfarrstadel ist während
der Schließung zu folgenden Zeiten tele-
fonisch oder per Mail erreichbar:
Montags und dienstags 9 - 12 Uhr 
Telefonnummer 07563 913317, E-Mail :
buecherei.kisslegg@drs.de
Rund um die Uhr steht die digitale Aus-
leihe über Libell-e.de zur Verfügung.

Die Bücherei im
Pfarrstadel bleibt
vorläufig geschlossen

Wir sagen ein herzliches ŒVergelt•s Gott•
an alle in Waltershofen, die dazu beige-
tragen haben, dass die Ostergottesdiens-
te stattfinden konnten.

Dank nach
Waltershofen

So funktioniert es:
Im Leserkonto auf der Homepage
der Bücherei anmelden, Medien
im Medienkatalog suchen und
vormerken. Die gewünschten Me-
dien, werden von uns herausge-
sucht und können montags bzw.
dienstags zwischen 9 und 11 Uhr
abgeholt werden.
Bitte am Pfarrstadel klingeln, eine
Mitarbeiterin kommt nach unten,
schließt auf und ermöglicht die kon-
taktlose Übergabe. Bei dieser Gele-
genheit können auch Medien zurück-
gegeben werden. 
Dieser Service gilt bis zur Wiederöff-
nung der Bücherei. Aktuelle Informa-
tionen hierzu finden Sie auf der Ho-
mepage www.buecherei-kisslegg.de.
Hier gibt es auch eine ausführliche
Anleitung zum Suchen und Vormer-
ken im Medienkatalog. 

Abholservice der
Bücherei ŒClick &
Collect"

Den Wunsch nach einem generellen
Gottesdienstverbot für die Tage an
Ostern konnten die Bischöfe in diesem
Jahr ja abwehren, aber wichtig dafür
sind überzeugende Hygienekonzepte
und ihre Einhaltung. Es ist nicht all-
zuviel, was jetzt neu beschlossen wur-
de und für die Gottesdienstbesucher
zu beachten ist (ein Punkt ist die Vor-
schrift, dass auch Kinder Œmedizini-
sche Masken• tragen müssen, bisher
galt das erst ab 14 Jahren); was für
Verabschiedungsgebete und Beerdi-
gungen gilt, wird den Angehörigen je-
weils im Pfarrbüro mitgeteilt.
Es ist aber so, dass die Lage insgesamt
unsicher und unüberschaubar bleibt
und neue Bestimmungen recht über-
raschend und ohne Vorlaufzeit erlas-
sen werden können, vor allem von
Seiten des Staates (Land, Landkreis,
bürgerliche Gemeinde); das können
wir gegebenenfalls nur übers Internet
rechtzeitig weitergeben und deshalb
ist es gut, dort immer wieder nachzu-
schauen auf unserer Homepage, ob da
etwas Neues verzeichnet ist.
Mit Sicherheit aber ist es unsere ge-
meinsame Hoffnung, dass wir we-
nigstens im nächsten Jahr die Kar-
und Ostertage wieder frei von belas-
tenden Einschränkungen und mitei-
nander feiern können!

Regelungen der
Diözese für die
Pandemie

Pfarrstadel, Dr.-Franz-Reich-Str. 5
Anmeldung unter Telefonnummer:
07563 9133-18
E-Mail: pfarrarchiv.kisslegg@drs.de
www.pfarrarchiv-kisslegg.de

wieder Öffnungszeiten:
mittwochs 14 bis 18 Uhr
samstags 9 bis 13 Uhr

Pfarrarchiv, Kißlegg
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Evangelische Kirchengemeinde Kißlegg

Sonntag, 11. April 
(Quasimodogeniti … 
1. Sonntag nach Ostern)
Herzliche Einladung zum Gottesdienst
um 9.30 Uhr, den Prädikant Barlösius mit
uns feiert.

Wochenspruch: ŒGelobt sei Gott, der
Vater unseres Herrn Jesus Christus,
der uns nach seiner großen Barmher-
zigkeit wiedergeboren hat zu einer
lebendigen Hoffnung durch die Auf-
erstehung Jesu Christi von den To-
ten.• ( 1. Petrus 1, 3)

Mittwoch, 14. April
Um 20 Uhr trifft sich der Kirchengemein-
derat zur Sitzung im Gemeindehaus.

Sonntag, 18. April (Miserikordias
Domini … 2. Sonntag nach Ostern)
Herzliche Einladung zum Gottesdienst
um 9.30 Uhr, den Pfarrer Glaser mit uns
feiert. Zeitgleich sind die Kinder zur JuKi-
Mi-Kirche eingeladen. 

Wochenspruch: ŒChristus spricht: Ich
bin der gute Hirte. Meine Schafe hö-
ren meine Stimme, und ich kenne sie,
und sie folgen mir; und ich gebe ih-
nen das ewige Leben.• (Johannes
10,11.27.28)

Die Gruppen und Kreise kön-
nen zurzeit noch nicht statt-
finden.

Urlaub Pfarrer Glaser

Pfarrer Glaser ist noch bis einschließlich
11. April in Urlaub. Die Vertretung in
dringenden seelsorgerlichen Fällen hat
Pfarrer Volker Gerlach aus Leutkirch
(Kontakt: Tel. 07561 / 2650, Mail: 
Pfarramt.Leutkirch-Sued@elkw.de).

Neuer Schaukasten der Kirchenge-
meinde in der Schlossstraße

Auch in Zeiten der digitalen Medien
bleibt der Schaukasten ein Aushänge-
schild der Kirchengemeinde. 
Sozusagen im Vorbeigehen kann man
dort wichtige Informationen und geist-
liche Impulse lesen. Neben dem Schau-
kasten am Pfarrhaus hat die evangeli-
sche Kirchengemeinde einen weiteren in
der Schlossstraße nahe der Kreuzung mit
der Herrenstraße. 
Dieser Schaukasten war in die Jahre ge-
kommen und wurde nun durch einen
neuen ersetzt. 
Unser herzlicher Dank gilt Christof May-
er und seinem Sohn, die ihn neu instal-

liert haben, Familie Kuon, an deren Haus
wir ihn aufhängen dürfen, und Brigitte
Wilhelm-Teubert, die ihn seit Jahren an-
sprechend gestaltet. 
Schauen Sie doch einfach immer mal
wieder in den Schaukasten … es lohnt
sich!
Pfarrer Friedemann Glaser

Arbeitseinsatz um das Gemeindehaus

Mitglieder des Kirchengemeinderats und
andere Helfer haben am Samstag, den
20. März, rund um das Gemeindehaus,
das Pfarrhaus und die Kirche Bäume und
Sträucher geschnitten, Grüngut gesam-
melt und abgeführt. 
Werner Mayer hat zudem die Obstbäume
auf dem Gelände geschnitten. Allen, die
mitgeholfen haben, ein herzliches Dan-
keschön!
Pfarrer Friedemann Glaser

Bürozeiten:
Mittwoch und Freitag 
von 9-11.30 Uhr

(Bitte beachten: Wenn möglich, neh-
men Sie mit dem Pfarrbüro bitte per
E-Mail oder telefonisch Kontakt auf.
Im Pfarrbüro gelten Hygieneregeln,
die Sie an der Eingangstür finden.)

Gottesdienste und Informationen ab dem 7. April 2021

Ein Blick in den neuen Schaukasten lohnt sich. Foto: Evangelische Kirchengemeinde

Helfer haben gemeinsam rund um das Gemeindehaus aufgeräumt. Foto: Evangelische Kirchengemeinde
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Aus Kißlegg

KISSLEGG (dk) - Kleine Figuren, die auf den sogenannten
Toniewürfel gestellt werden, erzählen spannende Ge-
schichten von Pettersson, dem Räuber Hotzenplotz,
Maus & Co. Schluss mit Bandsalat und zerkratzten CDs. 

Die Tonies sind sehr robust und vertragen auch wilde Kinder-
hände sehr gut. Zunächst wurden 30 Tonies für unsere jun-
gen Leser und Leserinnen bereitgestellt und freuen sich auf
Abenteuer mit dem Lesenachwuchs! Das Angebot wird kon-
tinuierlich ausgebaut. Bis zur Wiedereröffnung bitte die To-
nies über die Homepage vorbestellen und während der Ab-
holzeiten montags und dienstags zwischen 9 und 11 Uhr am
Pfarrstadel abholen.

Die Bücherei hat Zuwachs
bekommen - Endlich gibt es die
Tonies!

Kaufe Wohnmobile + Wohnwagen.
��  0 39 44/ 3 61 60, www.wm-aw.de Fa.

2,5-3 Zi-Wohn. zu Kauf/Miete
in Kißlegg-Ort zum nächstmöglichen
Termin von ruhigem, solventen
Herrn gesucht �  Chiffre Z777/3068

�
������������������������������	������������������������������

��������������������������������������������
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������ �����*� ���������������$���!���"�����!����
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Wir stellen ein: Facharbeiter und Auszubildender m/w/d

Meisterbetrieb  
Fuchsweg 1, 88353 Kißlegg/Waltershofen, Tel. 0 75 63 / 9 09 09 61, 
Fax 9 09 09 62, Mobil 01 75-1 60 76 85
 www.”iesen-dentler.de

Für  September 2021  bieten wir  

noch einen  Ausbildungsplatz  an

Fa. Anton Dentler 
Inh. Klaus 
Zimmermann

Unser Team braucht Verstärkung. Wir suchen baldmöglichst

Bitte kontaktieren Sie uns per Telefon oder senden Sie uns eine E-Mail

Anlagenmechaniker m/w/d

für Heizung- und Sanitär

Asamstraße 5 · 88353 Kißlegg
Tel.: 0 75 63 - 23 02 · Fax 33 30
dentler-zimmermann@t-online.de

Solvente und solide Frau
sucht in Kißlegg ruhige 2-3 Zi.- Ter-
rassenwohnung oder kleines Haus
zu mieten. �  08247/9975033

Tontöpfe mit Tonteller
1 gr. Philodendron im Kübel
ca.2,50m hoch zu verschenken.
�  07563/909250
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mit Bild.
Selbst buchen und  
Bild hochladen !

Gleich hier:
www.schwäbische.de/
kleinanzeigen

ImmobilienmarktStellenangebote

Kraftfahrzeugmarkt

KFZŠAnkauf
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Handwerk / Meister wissen, wie es geht
Dynamisch, modern und zukunftsorientiert

(djd). Leckere Früchte kultivie-
ren und eine eigene Ernte in
Bioqualität einfahren: Das
macht der ganzen Familie
Spaß. Ein großer Obst- und Ge-
müsegarten ist dafür nicht
zwingend notwendig. Selbst
bei wenig Platz auf Balkon oder
Terrasse können Gartenfreun-
de sich als Obstbauern bewei-
sen. Spezielle, kompakte Züch-
tungen im Miniformat sind so-
gar für kleinere Pflanzkästen
geeignet. So wird die dekorati-
ve Bepflanzung für die Balkon-
brüstung gleichzeitig zur
Naschhecke.

Süßer und vitaminreicher
Genuss frisch vom Balkon
Frisches Beerenobst zum direk-
ten Vernaschen lässt sich auf
kleinstem Raum, selbst im Bal-
konkasten, kultivieren. Viele
Tipps dazu und die passenden
Pflanzen für die urbane Selbst-
versorgung wie die BerryBux-
Blaubeeren gibt es im Garten-
fachhandel vor Ort. Mit ge-
wöhnlichen, gestrüppartigen
Blaubeeren hat die Fruchthe-
cke im Miniformat schon op-
tisch nichts gemeinsam. Die

Pflanzen sind kompakt und
machen eine schöne Figur im
Kasten oder Kübel. Im Frühjahr
sind die stadtklimafesten Blau-
beeren übersät mit weißen bie-
nenfreundlichen Blüten. Da-
nach reifen die vielen kleinen
Beeren heran, die im Sommer
geerntet werden können. Frisch
gepflückt schmecken die ge-
sunden, dunkelblauen Früchte
so süß und aromatisch wie

Waldheidelbeeren.
Wie der Name es schon verrät,
sehen die kleinen Pflanzen dem
Buchsbaum zum Verwechseln
ähnlich. Sie haben nicht nur
augenscheinlich identisches
Laub, sondern sind ebenso
schnittverträglich und winter-
hart. Damit sind sie eine attrak-
tive Alternative zum kränkeln-
den Buchsbaum … mit zusätzli-
chem Naschwert in Form der
reichen Beerenernte. Für Fans
von großen Buchsbaumkugeln
gibt es auch rund geschnittene
Blaubeerpflanzen im Sechs-Li-
ter-Topf. Unter www.brazel-
berry.de sind viele weitere In-
formationen und Adressen von
Händlern aus der Nähe abruf-
bar. Hier noch einige Tipps für
das erfolgreiche Kultivieren:
Die Blaubeerhecke benötigt ei-
nen sauren Boden. Zum Be-
pflanzen von Kübeln eignet
sich daher am besten Pflanzer-
de mit einem pH-Wert zwi-
schen 4,5 und 5,5, zum Beispiel
Rhododendronerde. Im Früh-
jahr freut sich die Pflanze über
eine Düngung, nach der Bee-
renernte kann bei Bedarf ein
Formschnitt erfolgen.

Eine Hecke zum Vernaschen

Zum Vernaschen: Die Blau-
beerhecke ist eine genussvolle
Bereicherung für jeden Balkon.
Foto: djd/BrazelBerry

Flaschnerei

RADIO
EURONICS Fachhändler

Schloss-Str. 55 | 88353 Kißlegg 
Tel.: 07563-920200 |  info@radio-weiland.de

��  Kompetente Beratung

��  Markenqualität

��  Reparaturservice

��  Unterhaltungselektronik

��  Antennenanlagen

��  Telekommunikation

��  Computer 

��  Druckerpatronen

��  Zubehör u.v.m

Unser Dauerangebot:

seit 1949

Ihr starker Technik-
Partner mit dem Plus

an Know How

Wir bieten Ihnen:

» Hallenbau
» Dachfenster

» Innenausbau
» Aufstockungen

» Asbestsanierung
» Holzrahmenbau
» Altbausanierung

» Landwirtschaftliche Bauten

Adalbert Bilger Telefon 0 75 63/6 82  
Hirschweg 1 www.zimmerei-bilger.de 
88353 Kißlegg info@zimmerei-bilger.de

Zimmerei

 Wertarbeit aus Stahl:
 Treppen und Brüstungen Ruf (0 75 27) 62 19
 Balkon- und Treppengeländer Fax (0 75 27) 68 32
 Haustürvordächer und Carports www.schlosserei-welte.de
 Sectionaltore und Antriebe info@schlosserei-welte.de

Glasergasse 2
D-88364 Wolfegg-Rötenbach

Metallbau

HiFi … TV

Staig 1 Telefon 0 75 27/53 48
88364 Wolfegg Telefax 0 75 27/56 73

Holzbau
Innenausbau

Treppenbau

Stefan Schnell
Zimmerermeister

wolfgang huber
”aschnerei · foliendächer

88353 kißlegg im allgäu
löhleweg 2

tel. 0 75 63/25 56 · fax 0 75 63/73 50 huber
”aschnerei

Mit uns schöner wohnen
Fliesen

M
o

sa
ik

P
la

tte
n

Naturstein

Fliesenstudio · Beratung · Verkauf · Verlegung

Fliesen Wespel
früher Rothäusler

Fliederstr. 3 · 88317 Aichstetten
Tel. 0 75 65/14 35 · Fax 0 75 65/14 01

Metallbau

Fliesen

Zimmerei

Holzbau

Telefon: 07563 - 8780
Maria-Schlegel-Str. 3 · 88353 Kißlegg - Immenried 

www.smb-metallbau.com

Qualität ist kein Zufall Schlosserei Manfred Bader

· Treppen und Geländer

· Balkone

· Vordächer

· Aluminiumhaustüren

· Garagentore 

· u.v.m.
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Handwerk / Meister wissen, wie es geht
Dynamisch, modern und zukunftsorientiert

(djd). Für lange Zeit galten
cleanes Weiß und glänzendes
Chrom als Nonplusultra der
modernen Badeinrichtung.
Doch das ändert sich gerade.
Bäder werden heute ebenso in-
dividuell eingerichtet wie das
Wohn- und Schlafzimmer oder
die Küche. Und genau wie im
Rest der Wohnung gilt auch
hier: Erlaubt ist, was gefällt
und was zum eigenen Lebens-
gefühl passt. 
Holz etwa hält in allen Farbtö-
nen und Helligkeitsgraden Ein-
zug … von heller Eiche natur bis
zu kräftig dunklem Hickory.
Pflegeleichte Möbeloberflä-
chen und Fliesen in Holzoptik
lassen sich so harmonisch
kombinieren und perfekt zu-
sammenstellen. Ebenfalls aus
dem Wohnbereich hat auch die
Betonoptik im Loft-Stil Einzug
ins Bad gehalten. Ganz Mutige
setzen auf dunkle Farben,
selbst Schwarz liegt voll im
Trend.

Dunkle Farben mit neuen
Metallakzenten kombinieren
Die dunklen Farben lassen sich
mit neuen Metallakzenten wie
Rotgold, Messing oder
Schwarzchrom an Armaturen
und anderen Funktionsele-
menten auflockern. Die indivi-
duelle Gestaltung lässt sich
konsequent bis ins Detail um-
setzen. Betätigungsplatten für
die Spülauslösung am WC bie-
tet etwa der Hersteller Geberit

in vielfältigen und höchst indi-
viduellen Kombinationen an.
So passen die neuen Metallak-
zente zum Beispiel zu Materia-
lien wie Naturstein oder Glas
ebenso gut wie zu Frontver-
kleidungen in Holz- oder Be-
tonoptik. Unter www.gebe-
rit.de/betaetigungsplatten gibt
es dazu viele weitere Infos und
Ideen. Wer sich noch mehr In-
dividualität wünscht, kann so-
gar seine eigene Platte gestal-
ten und ein individuelles Motiv
aufdrucken lassen.

Einrichtungen für einmalige
Bäder
Eine Alternative zum Aufputz-
oder Unterputz-Spülkasten

bieten sogenannte Sanitärmo-
dule. Unter einer eleganten
und stilsicheren Außenform
verbergen sie die gesamte
Spültechnik und je nach Aus-
stattung zusätzlich eine Ge-
ruchsabsaugung und ein farbig
einstellbares Orientierungs-
licht für nächtliche WC-Besu-
che ohne ŒLichtschock•. 
Auch solche Module gibt es
passend zu aktuellen Bad-
trends … mit Alurahmen in ver-
schiedenen Metallfarben,
Frontverkleidungen aus Glas
oder Steinzeug oder individuell
bedruckbaren Glasfronten. 
So entstehen stimmige, indivi-
duelle Badgestaltungen, die
einmalig sind.

Das Trendbad, das zu mir passt

Stilsichere Kombination: Betonoptik im Loft-Stil, kombiniert mit Holzoberflächen. Foto: djd/Geberit

Zweirad

Heizung  & Solar
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Solartechnik

Zimmerei

Andreas Brunold 
Kolpingstr. 17 
88353 Kißlegg 

Tel. 075 63/9 11 37 57 
a.brunold@arcor.de
Solar € Heizungsbau 

Lüftung € Sanitär

€ Restaurator im Zimmererhandwerk
€ Gebäudeenergieberater (HWK)
€ Sämtliche Zimmererarbeiten
€ Dachflächenfenster
€ Innenausbau € Altbausanierung
€ Asbestsanierung

88353 Kißlegg 
Tel. 0 75 63 /9 23 28, Fax 9 23 29

Holzbau · Zimmerei
Zimmerermeister

Zimmerei
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������Info und Beratung unter:

Maschinenbau Marita Hokenmaier
Steinbeisstr. 5/1; 88353 Kißlegg

Tel.07563 92316
mail@move-montagestaender.de

Hebel runter fertig!
move Zentralständer der Helfer für Servicearbeiten
und Radwechsel. Ermöglicht Rangieren auf kleinstem
Raum und entlastet Fahrwerk und Reifen. 



Die aktuellenHÖRGERÄTE-TRENDS
des Jahres!

Erleben Sie jetzt bei uns:

... wiederaufladbare Bluetooth-Hörgeräte.

... trainiert mit 12 Millionen Klang-Szenen aus dem 
realen Leben.

... mit natürlichem und reinem Klanggenuss.

... mit Aktivitätstracking und künstlicher Intelligenz.

... im unauffälligen Design!

HÖR Pabst GmbH 

K i ß l e g g
Herrenstr. 9
Tel.07563-9090009
www.hoerpabst.de

nur für kurze Zeit 

kostenlos & 

unverbindlich bei 

uns testen!

Quellen: Oticon GmbH (Bild); AS AUDIO-SERVICE GmbH, Star-
key Laboratories (Germany) GmbH, Widex Hörgeräte GmbH

präsent� rt � n
 Jonas Pabst

Testen Sie die aktuellen Hörgeräte-Trends!
HÖR Pabst in Kißlegg freut sich auf Ihren Besuch.

beispielsweise dem Auto-Navigationsgerät oder 
verschiedenen Haushaltsgeräten verbinden. Ist 
die Wäsche in der Waschmaschine fertig, so er-
hält man ein akustisches Signal auf das Ohr. Im 
Jahr 2021 sind Hörgeräte bereits viel mehr als 
nur reine Hörhilfen. Sie dienen mittlerweile als 
moderne allumfassende Kommunikationslösung 
und lassen sich wunderbar im Alltag integrieren.

Wenn Sie die modernsten Hörgeräte einmal live 
erleben möchten, bietet Ihnen HÖR Pabst in Kiß-
legg eine große Auswahl, die Sie direkt kostenlos 
und unverbindlich vor Ort testen können. Verein-
baren Sie einfach einen Termin. Das Team von 
HÖR Pabst freut sich auf Ihren Besuch!

Kißlegg. Digital, drahtlos und direkt: Auch in der 
Hörakustik-Branche findet eine stetige Entwick-
lung statt. Welche neuen Hörgeräte-Trends es 
aktuell gibt, präsentiert Ihnen gerne Jonas Pabst, 
Inhaber und Hörakustikmeister von HÖR Pabst, 
direkt in seinem Fachgeschäft

Neben den kleinen Im-Ohr-Hörgeräten werden 
auch moderne bluetooth Hörgeräte immer be-
liebter. Durch die Bluetoothfunktion können die 
Hörgeräte direkt mit einem Smartphone verbun-
den werden. Dadurch wird vorallem die Kommu-
nikation im Alltag erleichtert. Auch die Einstellung 
der Hörgeräte kann mittels spezieller Apps vor-
genommen werden. 

Die neuesten Hightech-Hörgeräte lassen sich da-
rüber hinaus aber auch mit anderen Geräten, wie 

Aktion wegen 
großer Nachfrage 

VERLÄNGERT!
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Emmelhofen 20 · 88353 Kißlegg
Telefon 075 63-9154 36-0

www.armbrust-elektro.de

Energietechnik · Trafostationen · Photovoltaik · Elektroinstallation

�   20 Jahre Photo-
voltaik-Erfahrung

�  Meister-Betrieb

�  alles aus einer Hand

�   Ansprechpartner 
und Service vor Ort

�   transparente Auf-
tragsabwicklung

�   starke Partner

Eigener Strom 
von der Sonne!

Fasanenweg 21   ·   88410 Bad Wurzach

Bergstraße 3, 88267 Vogt 
  0 75 29/12 15,  
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Unser Wochenangebot 
Do., 08.04. bis Sa., 10.04.2021

Putensteak 
frisch 100 g 1,29 5
���������������
���� 
mager 100 g 1,29 5
1a Bierschinken 
 100 g 1,39 5
�����
����������������
wohlschmeckend 
 100 g 1,19 5
������������������������
lecker 100 g 1,59 5
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Holzhaus-Planung und Umsetzung,
 Massivhaus-Planung, Dachausbau, 

 energetische Altbausanierung, Garagen ...

seit 1897
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Der Kißlegger
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